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nicht von einem Kriminalrecht,
dass der Gedanke einer ›Restorative
Justice‹, einer ›aufarbeitenden Ge-
rechtigkeit‹ (so die Übersetzung von
Claudia und Trutz von Trotha) in ei-
nen schmalen ›diversionellen‹
Randbereich verwiesen wird.

Nun mag diese Kritik grob falsch,
unberechtigt und ›ungerecht‹ er-
scheinen. Tatsächlich widmet Has-
semer dem Täter-Opfer-Ausgleich
zehn ganze Buchseiten. Und er be-
handelt den Gegenstand selbstver-
ständlich mit jener abwägenden
Sorgfalt und Differenziertheit, die
dieses Buch generell auszeichnen. Es
geht dabei vor allem auf das grund-
legende Dilemma, die Widersprüch-
lichkeit der Installierung eines offe-
nen, informellen, personalisierten
Verfahrens im Gesamtkontext eines
rechtlichen Verfahrens ein, aber im
Ergebnis bleibt dann doch nur ein
ganz kleines, schmales Vorgärtchen,
in dem ›aufarbeitende Gerechtig-
keit‹ stattfinden darf, die dann aller-
dings mit einem hohen Anspruch
befrachtet wird, nämlich die »nor-
mative Umkehr des Täters« sichtbar
zu machen, »eine Abkehr von seiner
Tat und eine Rückkehr in die
Rechtsgemeinschaft« (S. 95/96).

Schließlich: ›Restorative Justice‹
erschöpft sich nicht im Verfahren
des Täter-Opfer-Ausgleichs; eine
ihre bewegendsten und aufregend-
sten Manifestationen sind die süd-
afrikanischen ›Truth and Reconcilia-

tion Commissions‹, wo schwerste
Straftaten aufgearbeitet wurden.
Dort ging es um die Normbestäti-
gung, und das heißt die Schuldfest-
stellung und dadurch die Bestäti-
gung des Anspruchs der Opfer, dass,
was ihnen angetan wurde, nicht
hätte getan werden dürfen. Von
Strafe – wie könnte sie auch jemals
angemessen sein – war dann nicht
mehr die Rede.

Etwas von dieser Perspektive hat
mir gefehlt – aber es ist sicher auch
zu bedenken, dass vielleicht, eine
solche, das Strafrecht überschrei-
tende Perspektive das Buch in vage
Rhetorik hätte abgleiten lassen.
Eine weitere seiner Meriten besteht
nämlich zweifellos darin, dass es ge-
rade in den abschließenden Kapi-
teln, wo es um die Interessen des
Opfers als Zeuge und Nebenkläger
(von Jan Philipp Reemtsma) und
um ›Gerechtigkeit für das Opfer‹
geht, sehr konkret wird, Ziele und
Möglichkeiten von Veränderungen
benennt, kein ›Gesang der Geister
über den Wassern‹, sondern Erwä-
gungen, was möglich wäre.

Christa Pelikan

Winfried Hassemer und 
Jan Philipp Reemtsma
Verbrechensopfer. 
Gesetz und Gerechtigkeit
C.H. Beck München 2002
230 Seiten, 22,90 €

Berichtigung

In dem Beitrag »Maßregelvollzug bei Jugendlichen in Deutschland – erste
Einblicke in eine verborgene Praxis« von Anne Tessenow und Heribert
Ostendorf (Heft 2/2003) hat sich auf Seite 61 bei der Darstellung der
Tagessätze bedauerlicherweise ein Berechnungsfehler eingeschlichen: für
Nordrhein-Westfalen ist richtigerweise ein Tagessatz von 436,30 DM bei
einem durchschnittlichen Mittelwert von 450,56 DM zu Grunde zu legen.
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